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Allgemeines Rundschreiben Nr. 248/2021 
vom 22. Dezember 2021 

 
 
 
Corona: 
Aktualisierte FAQ des BMAS zu 3G am Arbeitsplatz 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 
das BMAS hat die vielen offenen Fragen zu 3G zum Anlass genommen, seine FAQs zum betriebli-
chen Infektionsschutz zu überarbeiten.  
 
Die FAQs mit Stand vom 16. Dezember sind unter dem folgenden Link abrufbar:  
 
BMAS - FAQs zum betrieblichen Infektionsschutz. 
 
Die BDA hat die wichtigsten Aussagen für Sie zusammengefasst:  
 
 
1. Kontrollpflichten 
Arbeitgeber sind verantwortlich für die Überprüfung der 3G-Nachweise vor dem Betreten der Ar-
beitsstätten. Diese Pflicht kann er unter Beachtung des Datenschutzes auch an geeignete Be-
schäftigte oder Dritte delegieren.  
Diese Zugangskontrollen haben Arbeitgeber für ihre Beschäftigten durchzuführen, unabhängig ob 
es sich um die eigene Arbeitsstätte oder die eines anderen Arbeitgebers handelt. Bei Betreten ei-
ner Arbeitsstätte eines anderen Arbeitgebers kann die Kontrolle durch Beauftragte vor Ort oder 
durch Übermittlung von Nachweisen an den eigenen Arbeitgeber in digitaler Form erfolgen. Das 
bedeutet, ein Kunde ist bei reinen Auftragsvergaben nicht zur Einzelkontrolle verpflichtet.  
 
Wenn Arbeitgeber den Genesenen- oder den Impfnachweis einmal kontrolliert und diese Kontrolle 
dokumentiert haben, können Beschäftigte mit gültigem Impf- oder Genesenennachweis anschlie-
ßend grundsätzlich von den täglichen Zugangskontrollen ausgenommen werden.  
 
Zugangskontrollen für Besucher, Gäste und Beschäftigte anderer Arbeitgeber sind nur für die in § 
28b Abs. 2 IfSG genannten Einrichtungen des Gesundheitswesens ausdrücklich vorgesehen.  
Weitergehende Verpflichtungen zu Zugangskontrollen von betriebsfremden Personen können sich 
auch aus landesrechtlichen Regelungen ergeben, z. B. für das Hotelgewerbe und bei Veranstal-
tungen.  
 

An die Geschäftsleitungen 
und Personalabteilungen der  
Mitgliedsunternehmen 
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2. Dokumentationspflichten 
Ausreichend ist es, am Kontrolltag den Namen der Beschäftigten auf einer Liste "abzuhaken", 
wenn der jeweilige Beschäftigte den Nachweis erbracht hat. Bei Genesenennachweisen sollte das 
Ablaufdatum dokumentiert werden, da bei Ablauf des Genesenenstatus vor dem 19. März 2022 
der jeweilige Arbeitnehmer entweder einen Impfnachweis oder arbeitstägliche Testnachweise vor-
zulegen hat.  
 
Die Daten sind spätestens sechs Monate nach ihrer Erhebung zu löschen. Eine Mindestaufbewah-
rungspflicht ist nicht vorgesehen. Bei behördlichen Kontrollen genügt es, die Kontrolldokumenta-
tion für den aktuellen Tag vorzulegen.  
 
 
3. Nachweispflichten 
Beschäftigte haben eigenverantwortlich dafür Sorge zu tragen, dass sie bei Zutritt zur Arbeitsstätte 
einen gültigen 3G-Nachweis mit sich führen. Die Testung zählt grundsätzlich nicht zur vergütungs-
pflichtigen Arbeitszeit. Arbeitsplätze im Homeoffice sind keine Arbeitsstätten im Sinne von § 28b 
IfSG, so dass Beschäftigte, die ausschließlich von ihrer Wohnung aus arbeiten, keinen entspre-
chenden Nachweispflichten unterliegen.  
 
Ein Anspruch auf Arbeit im Homeoffice lässt sich daraus nicht ableiten.  
 
Beschäftigte haben auch bei tätigkeitsbedingtem Betreten von Arbeitsstätten anderer Arbeitgeber 
einen gültigen 3G-Nachweis mitzuführen. Arbeitnehmer müssen ihren Immunisierungsnachweis für 
Kontrollen der zuständigen Behörden bereithalten. Nachweise können freiwillig beim Arbeitgeber 
hinterlegt werden.  
 
 
4. Anforderungen an den Testnachweis 
Die zugrundeliegende Testung darf max. 24 Stunden, bei PCR-Tests max. 48 Stunden, zurücklie-
gen. Die Gültigkeit muss zum Zeitpunkt der betrieblichen Zugangskontrolle gegeben sein. Bei zwi-
schenzeitlichem Verlassen, z. B. für Außendiensttätigkeiten, kann ggf. für das neuerliche Betreten 
der Arbeitsstätte ein neuer Test erforderlich werden. Betriebliche Testangebote, die sich aus der 
Corona-Arbeitsschutzverordnung oder anderen Rechtsnormen ergeben, können als 3G-Nachweis 
genutzt werden, wenn sie durch beauftragte Dritte durchgeführt und bescheinigt oder als Selbst-
tests unter Aufsicht im Betrieb durchgeführt und dokumentiert werden.  
 
Selbsttests unter Aufsicht gelten nur im Bereich der ausführenden Organisation als 3G-Nachweis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Kühnel 

 


